
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Politische Grundfragen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Solothurn, Tessin
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2023

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernet, Samuel
Buchwalder, Mathias
Bühlmann, Marc
Gilg, Peter
Gruner, Erich
Gsteiger, Christian
Hirter, Hans
Junker, Beat
Meyer, Luzius
Rinderknecht, Matthias
Strohmann, Dirk
Ziehli, Karel

Bevorzugte Zitierweise

Bernet, Samuel; Buchwalder, Mathias; Bühlmann, Marc; Gilg, Peter; Gruner, Erich;
Gsteiger, Christian; Hirter, Hans; Junker, Beat; Meyer, Luzius; Rinderknecht, Matthias;
Strohmann, Dirk; Ziehli, Karel 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Politische Grundfragen, Solothurn, Tessin, 1967 - 2020. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

3Nationale Identität

5Landes- und Weltausstellungen

11Staatsjubiläen

12Stimmung in der Bevölkerung

01.01.65 - 01.01.23 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
DECS Amt für Bildung, Kultur und Sport

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
DECS Direction de l'éducation, de la culture et du sport

01.01.65 - 01.01.23 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

L'opinion publique s'est partagée sur plus d'un point particulier. Tout d'abords un
accord a fait défaut sur les problèmes de l'opportunité de révisions partielle,
préalables, du moment choisi, qui n'est peut-être pas du tout propice ni ne le justifie,
enfin de l'ampleur à donner à cette révision. Ce sont les milieux catholiques qui se
montrèrent les plus sceptiques à ce sujet. Ils préféreraient que les points dont la
révision s'impose avec le plus d'urgence (les articles confessionnels entre autres) soient
réglés d'abord par des révisions partielles. On a avancé, pour justifier ce point de vue,
qu'une révision totale, à moins d'être superficielle seulement, serait trop chargée et ne
survivrait pas à la votation populaire. A ce propos, le conseiller national Leo Schürmann
a qualifié le travail de la commission Wahlen de vulgaire exercice de séminaire au
niveau le plus élevé. Pour des raisons analogues, une révision par paquets a été
demandée par de nombreux observateurs. En ce qui concerne l'ampleur de la révision,
le groupe de travail s'attira un soutien d'autant plus large que, tout en affirmant qu'il ne
fallait pas mettre en question les fondements spirituels de la Constitution, il proposa de
réévaluer tout ce qui touche au rôle de la Suisse dans le monde et à son intégration.
Certains cantons se mirent tout de suite à l'ouvrage, et en premier lieu le Tessin.
Malgré ces débuts prometteurs, le destin de la révision totale est encore incertain. Par
ailleurs, la réforme de plusieurs structures et institutions qui ne sont plus adaptées aux
réalités est d'une telle urgence qu'on ne peut pas attendre un règlement global. Cela
vaut particulièrement pour les structures du fédéralisme et pour le système actuel de
gouvernement, qui n'est plus en mesure, à bien des égards, de satisfaire à une
efficacité suffisante. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.1967
ERICH GRUNER

Neben den Arbeiten an einer neuen Bundesverfassung sind in den letzten Jahren auch
Totalrevisionsbestrebungen in mehreren Kantonen zu verzeichnen. Es hat sich jedoch
gezeigt, dass ohne eine ausserordentliche Politisierung, wie sie der Jurakonflikt zu
erzeugen vermochte, solche Initiativen auf steinigen Boden fallen. So erlitt ein erstes
Reformwerk im Aargau, des zu Beginn des Jahrzehnts an die Hand genommen und 1978
nach mehr als fünfjähriger Tätigkeit eines Verfassungsrates abstimmungsreif geworden
war, eine empfindliche Niederlage, die auch auf die eidgenössischen
Revisionsbemühungen zurückwirkte. Die Aargauer Verfassungsvorlage enthielt neben
einem ausgebauten Grundrechtekatalog namentlich eine Klärung des
Gesetzgebungsprozesses, indem sie die gesetzgeberischen Kompetenzen des Kantons
abschliessend aufzählte und durch die Abschaffung der Parlamentsdekrete der
Umgehung des Volksentscheids einen Riegel schob. Dafür reduzierte sie das
obligatorische Gesetzes- und Finanzreferendum auf ein fakultatives. Obwohl die
meisten Parteien – mit Ausnahme von SVP und Nationaler Aktion – der Vorlage
zustimmten, scheiterte sie, wobei eine bedrückende Stimmabstinenz und das
Unbehagen über einen Abbau der Volksrechte zusammenwirkten. Mit hauchdünner
Mehrheit wurde dann Ende des Jahres immerhin die Fortführung der Verfassungsarbeit
gutgeheissen. Weitere Revisionsunternehmungen sind in Baselland, Solothurn und
Thurgau in Gang gekommen. Während man die Baselbieter ohne vorgängige Befragung
gleich einen Verfassungsrat wählen liess, sucht man in Solothurn nach einem Verfahren,
das durch einen früheren Einbezug der Stimmbürger der Gefahr eines
Scherbenhaufens vorbeugen soll. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.1979
PETER GILG

Neben den Arbeiten auf Bundesebene wurden auch die Bestrebungen zur Totalrevision
von Kantonsverfassungen fortgesetzt. In Solothurn erhielt mit dem Grundsatz einer
solchen Revision zugleich ein demokratisiertes Verfahren die Zustimmung der Bürger,
worauf — wie zwei Jahre zuvor in Baselland — ein Verfassungsrat gewählt wurde. Ein
Expertenentwurf liegt bereits seit 1978 vor. Neu gesellte sich Uri zu den
Revisionskantonen, ohne allerdings das Verfahren zu ändern; ordnungsgemäss
vereinigten sich Regierungs- und Landrat zu einem Verfassungsrat, der das Werk an die
Hand nahm. Im Thurgau unterbreitete die Regierung dem Parlament einen
Revisionsentwurf. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.12.1981
PETER GILG
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Auch zahlreiche Kantonsverfassungen werden heutigen Gegebenheiten angepasst. So
trat im Aargau anfangs 1982 eine neue Verfassung in Kraft. Dagegen lehnten in Genf die
Stimmbürger und in Basel-Stadt der Regierungsrat für den jetzigen Zeitpunkt eine
Gesamterneuerung ab. In Graubünden wünschte der Grosse Rat zwar eine
Totalrevision, aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulates und ohne zeitliche
Bindungen. Im Tessin erarbeitete eine Expertenkommission neue Verfassungsartikel,
während in Uri ein Verfassungsrat vorerst «Mängellisten» für das bisher Gültige
zusammentrug und in Glarus ein umfangreicher Kommentar zum bereits früher
publizierten Verfassungsprojekt einer vorberatenden Kommission erschien. Die
augenfälligsten Fortschritte erreichten 1982 zwei Stände der Nordwestschweiz: Der
Baselbieter Verfassungsrat schickte das Ergebnis seiner Debatten in die
Vernehmlassung, an der sich alle Einwohner des Kantons beteiligen können. Der
Solothuner Verfassungsrat hofft, bis Mitte 1984 ungefähr gleich weit zu sein mit seinen
Vorarbeiten. Seine Sitzungen wie auch die seiner Kommissionen sind öffentlich. Zudem
warb er mit einer populär aufgemachten «Verfassigs-Zytig» in weiten Kreisen für seine
Anliegen, was da und dort als staatliche Propaganda kritisiert wurde. Über wichtige
Einzelfragen soll im Kanton Solothurn der Souverän Zwischenentscheide fällen, zum
Beispiel über die Wünschbarkeit eines Ombudsmannes. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.12.1982
BEAT JUNKER

Neue Kantonsverfassungen erhielten 1984 Baselland und Uri. Weitere Totalrevisionen
waren in den Kantonen Glarus, Solothurn, Tessin und Thurgau im Gang. Der
Geschäftsführer der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, stellte
ein Nachlassen des Revisionsinteresses fest und begründete es mit den beschränkten
Möglichkeiten und Auswirkungen konstitutioneller Gesamterneuerungen. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1984
PETER GILG

In der Reihe der Totalrevisionen von Kantonsverfassungen kam die solothurnische mit
der Sanktion durch den Souverän zum Abschluss. Als Kompromiss zwischen den drei
Hauptparteien (FDP, CVP, SP) enthält sie keine tiefgreifenden Neuerungen. In
Teilabstimmungen wurde das Stimmrecht der Achtzehnjährigen verworfen, dagegen ein
Antragsrecht von 100 Stimmberechtigten an das Parlament (Volksmotion)
aufgenommen. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.01.1986
PETER GILG

Im Kanton Glarus stimmte die Landsgemeinde einer neuen Verfassung zu, welche vor
allem eine Klärung von Grundrechten, Staatsaufgaben und Behördenstruktur bringt.
Ausserdem wurde das Alter von Mitgliedern der Regierung, des Ständerats und der
Gerichte auf 65 Jahre beschränkt. In den Kantonen Bern und Tessin wurden Entwürfe
für neue Staatsverfassungen in die Vernehmlassung geschickt, und im Kanton St. Gallen
überwies der Grosse Rat ein Postulat, das die Regierung auffordert, eine
Verfassungstotalrevision zu prüfen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.07.1988
LUZIUS MEYER

Die Vorarbeiten zu einer eventuellen Totalrevision der Verfassung des Kantons Tessin
wurden weitergeführt. Anfangs November fand in Locarno unter dem Patronat des
Föderalismusinstituts der Universität Freiburg ein interdisziplinäres Seminar zur Frage
der Integration der Sozialrechte in die Verfassung statt. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.11.1989
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nach 17 Jahren Vorarbeit legte der Tessiner Staatsrat Ende Dezember den Entwurf für
eine neue Kantonsverfassung vor, die vierte seit Bestehen des Kantons. Die heute
gültige Verfassung ist seit 1830 in Kraft und damit die älteste der Schweiz. Die neue
Konstitution bestätigt und ergänzt die anerkannten Menschen- und Sozialrechte.
Neuerungen sind im Bereich der Volksrechte, der Wahl der politischen Instanzen sowie
des Kirchenwesens vorgesehen, wobei der Regierungsrat für die umstrittensten
Themen Varianten vorschlägt. So sieht der Entwurf keine eindeutige Regelung der
generellen Einführung des Majorz- oder Proporzwahlrechts, der politischen und
finanziellen Stellung der Kirchen, der Frage des Amtszwangs sowie der Einführung des
aktiven kommunalen Stimm- und Wahlrechts für die ausländische Mitbevölkerung vor.
Geplant ist dagegen eine Neuregelung des Wahlrechts der Ständeräte, deren einer vom
Regierungsrat ernannt werden soll, und der Unvereinbarkeit zwischen kantonalen und
eidgenössischen politischen Ämtern, weiter die Verdoppelung der nötigen Zahl der
Unterschriften für Initiativen und Referenden, die Einführung des Finanzreferendums,
die Möglichkeit, neben der Regierung auch das Parlament sowie die

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.12.1994
DIRK STROHMANN
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Gemeindebehörden abzuberufen und die Einreichung einer Gesetzesinitiative durch
ein Viertel (62) der Gemeinden. 9

Der Ständerat gewährleistete in der Frühjahrssession die Verfassungsänderungen der
Kantone Glarus, Solothurn, Appenzell Innerrhoden und Wallis. In letzterem Falle hatte
die zuständige Kommission zunächst erwogen, den Beschluss über die Volksrechte und
die öffentliche Gewalt, der in der Volksabstimmung vom 24. Oktober 1993 von 78% der
stimmberechtigten Walliser Bevölkerung angenommen worden war, nur unter Vorbehalt
gewährleisten zu lassen. Grund zur Skepsis sah die Kommission zum einen in dem
weiten Umfang der Teilrevision, welcher die Frage nach der Einheit der Materie
aufwerfe. Zum anderen ist bei einem der behandelten Verfassungsartikel die
grundsätzliche Revidierbarkeit nicht ausdrücklich gewährleistet. Da sich die
Eidgenössische Verwaltung vom Staatsrat des Kantons Wallis die in der Botschaft
festgehaltenen Zusagen hatte geben lassen, verzichtete die Kommission auf die
Einreichung eines Vorbehalts. Die Verfassungsänderungen wurden dergestalt vom
Plenum und in der Sommersession auch vom Nationalrat ohne Gegenstimme
angenommen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.11.1995
DIRK STROHMANN

Ohne Schwierigkeiten verlief im Ständerat die Gewährleistung der
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. Der Nationalrat hat zu diesen Revisionen im Berichtsjahr noch nicht
Stellung genommen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat bewilligte im Frühjahr die vom Ständerat bereits 1995 angenommenen
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1996
DIRK STROHMANN

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung der am 14. Dezember 1997
vom Volk angenommenen totalrevidierten Verfassung des Kantons Tessin, was der
Ständerat noch im Berichtsjahr vollzog. Die Bundesversammlung stimmte zudem den
Verfassungsänderungen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und
Zug sowie den vom Bundesrat im Berichtsjahr neu vorgelegten teilrevidierten
Verfassungen von Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Uri zu. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Nationale Identität

Ohne lange Diskussionen hiessen National- und Ständerat die von den Schweizer
Demokraten am 25. Oktober 1990 eingereichte „Volksinitiative Für einen arbeitsfreien
Bundesfeiertag“ mit 62 zu 2 resp. 22 zu 6 Stimmen gut. In bezug auf den Begriff
arbeitsfrei, welcher im Initiativtext nur ungenau definiert war, wies der
Kommissionssprecher der kleinen Kammer darauf hin, dass dieser Feiertag gemäss
Bundesrat nicht kompensiert wird, falls er auf einen Sonntag fällt, dass er aber von
Arbeitnehmern kompensiert werden kann, wenn er in den Ferien auf einen andern Tag
als auf den Sonntag fällt.

Obwohl die Schweizer Demokraten mit der Lancierung der Initiative patriotische Ziele
verfolgten, war ihr Vorschlag praktisch unbestritten, da auch die Attraktivität eines
zusätzlichen Feiertages sowie der Aspekt der einheitlichen Regelung eine wichtige Rolle
im Entscheidprozess spielten. Bis anhin war der 1. August in den Kantonen Zürich,
Schaffhausen, Thurgau, Tessin und Genf ein Feiertag, während in den andern Kantonen
entweder halbtags oder bis vier Uhr gearbeitet wurde. Im Vorfeld der Abstimmung
gaben einzig die allfälligen Kosten für die Arbeitgeber Anlass zu Diskussionen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Für die Volksabstimmung gaben alle Parteien ausser den Grünen und der LP die Ja-
Parole heraus. Für die Liberalen bedeutete die Bundeskompetenz einen zu starken
Eingriff in den Föderalismus, weshalb sie das Begehren ablehnten; die Grünen
entschlossen sich für Stimmfreigabe, weil sie keine Initiative aus der
rechtsnationalistischen Ecke unterstützen wollten. In der SP sorgte der Umstand, dass
zwölf sozialdemokratische Abgeordnete im Abstimmungskomitee zusammen mit
Mitgliedern oder Sympathisanten der Schweizer Demokraten vertreten waren, für
Unmut. Die Gewerkschaften empfahlen die Ja-Parole, während sich der Arbeitgeber-
und der Gewerbeverband wegen der Belastung der Wirtschaft durch einen zusätzlichen
Feiertag bei voller Lohnzahlung gegen die Initiative stellten.

„Volksinitiative für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag“
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'492'285 (83,8%) / 20 6/2 Stände
Nein: 289'122 (16,2%)

Parolen:
Ja: FDP (*6), SP, CVP (*3), SVP (*2), AP, SD, LdU, EVP, PdA, EDU, Lega; SGB, CNG.
Nein: LP (*2); ZSAO, SGV.
Stimmfreigabe: GP (*3). 
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

In der Abstimmung vom 26. September befürworteten 83,8% der Stimmenden die
Initiative, wobei alle Kantone zustimmten. Der Kanton Appenzell Innerrhoden, der
schon überdurchschnittlich viele Feiertage kennt, unterstützte die Initiative mit 59,3%
am knappsten, während das Tessin und Genf mit 92,9% resp. 90,2% am deutlichsten
zustimmten. 15

Obwohl der im August 2012 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) angekündigte Wettbewerb für eine neue Nationalhymne noch nicht offiziell
ausgeschrieben war, erhielt die SGG bereits zahlreiche Vorschläge. Der neue
Geschäftsführer der SGG, Lukas Niederberger, gab am ersten August des Berichtjahres
die Bedingungen für den Anfang Dezember offiziell unter dem Namen CHymne
ausgerufenen Wettbewerb bekannt: In der ersten Hälfte des Jahres 2014 dürfen
Vorschläge eingereicht werden, die sich textlich an der Präambel der Bundesverfassung
orientieren und in deren neuen Melodie die heutige Hymne noch erkennbar ist. Eine
30köpfige Jury aus Kunst- und Medienschaffenden sowie Funktionären aus Sport- und
Kulturverbänden aus allen vier Sprachregionen soll dann in der zweiten Jahreshälfte
2014 den Siegerbeitrag küren und diesen dem Bundesrat übergeben mit der Bitte,
diesen als neue Nationalhymne zu bestimmen. Die Ankündigung wurde im eher
linksstehenden britischen Guardian von zahlreichen Online-Kommentaren begleitet.
Einzelne Kommentare lieferten gleich Vorschläge, etwa „Money, money, money“ von
Abba oder „Offshore Banking Business“ von der britischen Punk-Band „The Members“.
Im Inland rief der Vorschlag der SGG wenige, dafür gespaltene Reaktionen hervor.
Während auf der einen Seite eine mögliche Reform des antiquierten Textes begrüsst
wurde, wurde von rechtskonservativer Seite Kritik am Vorhaben laut. Eine Ende
Berichtjahr eingereichte Interpellation Keller (svp, NW) will vom Bundesrat wissen, wie
dieser zu den Plänen der SGG stehe, den Schweizerpsalm abzuschaffen. Die Weltwoche
warf der SGG vor, sich mit dem Wettbewerb gegen die patriotische Funktion der Hymne
und gegen ein Bekenntnis zu einer eigenständigen Schweiz zu richten. Auch auf
kantonaler Ebene war die Nationalhymne Diskussionsgegenstand. So hiess im Kanton
Tessin das Parlament einen Minderheitenantrag der parlamentarischen
Schulkommission gut, der die Nationalhymne zum Pflichtstoff für die Primarschule
bestimmte. Die geschlossenen Lega und SVP, fast alle CVP-Räte und die Hälfte der FDP-
Kantonsparlamentarier sorgten dafür, dass die „Bionda Aurora“ künftig zum
obligatorischen Schulstoff gehört. Dies war vorher lediglich im Kanton Aargau der Fall,
wo auf Anregung der SVP im Jahr 2008 die Nationalhymne zum Pflichtstoff erklärt
worden war. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2013
MARC BÜHLMANN
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Um die Bedeutung der aktuellen Nationalhymne zu unterstreichen, lancierte die
nationalkonservative Rechte in einigen Kantonen Vorstösse mit dem Ziel, das Erlernen
des Schweizer Psalms zum schulischen Pflichtstoff zu erklären. Dies war der SVP im
Kanton Aargau bereits 2008 und der Lega im Tessin 2013 gelungen. Eine Grundlage
fanden die Unterstützer dieser Forderung im Lehrplan21, in dem als musikalische
Kompetenz die singende Interpretation von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen
gefordert wird. Verschiedene Bildungsdirektoren kündigten Mitte Juni in der
Sonntagspresse an, diesen Passus mit einem Obligatorium für das Beherrschen der
Nationalhymne umsetzen zu wollen. Ebenfalls im Juni nahm das Kantonsparlament im
Kanton Wallis einen auch vom Bildungsdirektor Oskar Freysinger (svp) unterstützten
Vorstoss der SVP an, der das Erlernen der Nationalhymne zur Schulpflicht erklären will.
Auch im Kanton Zürich wurde Ende September eine entsprechende, von der EDU und
der SVP gestützte Motion eingereicht. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2015
MARC BÜHLMANN

Im Schatten der eidgenössischen Abstimmung zur Reform der Altersvorsorge 2020
führte das Tessin als erster Kanton in der Schweiz das Schulfach Politische Bildung
ein. 63.4 Prozent der Stimmenden sagten Ja zum Schulfach «civica», mit welchem die
Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler künftig während mindestens zwei
Stunden pro Monat in Themen wie politische Institutionen der Schweiz oder Rechte
und Pflichten der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern unterrichtet werden sollen. Mit
der vom Tessiner Stimmvolk angenommenen Vorlage soll der Staatskundeunterricht
auch in die postobligatorischen Tessiner Schulen Einzug halten, allerdings soll dort das
Fach nicht separat unterrichtet, sondern in bestehende Fächer integriert werden. Auf
Bundesebene hatte Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) bereits im Frühjahr 2017 vom
Bundesrat eine umfassende Strategie zur Förderung der politischen Bildung der
Bevölkerung gefordert. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.2017
SAMUEL BERNET

Der Tessiner Kantonsrat Tiziano Galeazzi (TI, svp) reichte im Juli 2018 im Tessiner
Parlament eine Anfrage ein, in welchem er das kantonale Bildungsdepartement DECS
darum bat, zu überprüfen, ob die Schulkinder den Schweizerpsalm singen können –
denn in Tessiner Schulen gehört die Nationalhymne seit 2013 zum Pflichtstoff. Die im
Oktober veröffentlichte Antwort des DECS lautete, es sei die Pflicht der Lehrerinnen
und Lehrer, diesen Stoff im Lehrplan zu berücksichtigen und die Überprüfung von
Bildungseinrichtungen gehöre zu den üblichen Massnahmen der zuständigen
Schulinspektoren.
Diese Antwort war für Galeazzi nicht zufriedenstellend, worauf er in einer privat auf
Facebook durchgeführten Umfrage herausgefunden habe, dass «längst nicht alle Kinder
mit den patriotischen Klängen vertraut» seien, wie die Aargauer Zeitung im Januar 2019
darüber berichtete. Regierungsrat und Vorsitzender des DECS Manuele Bertoli (TI, sp),
hatte deshalb in der Folge «Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige»
darauf hingewiesen, im laufenden Schuljahr zu überprüfen, wie es um die
Gesangsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stehe und allfälligen Nachholbedarf
zu decken.
Auch in den Kantonen Genf und Aargau kennt man ein «Hymnenobligatorium» und im
Wallis konnten nach einem Vorstoss 2015 Lehrer zumindest «ermutigt werden», die
Hymne an der Primarschule zu unterrichten; ähnliche Ideen in den Kantonen Solothurn
und Zürich sind in der Vergangenheit abgelehnt worden. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.01.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Landes- und Weltausstellungen

Im Tessin monierte Marco Solari, die für ca. 2020 vorgesehene Eröffnung des
Gotthardbasistunnels mit einer Landesausstellung im Tessin und allfällig auch den
Nachbarkantonen Graubünden, Uri und Wallis zu kombinieren. Die Tessiner Regierung
nahm diese Idee auf und versprach, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Erste
Vorabklärungen über die Durchführung der nächsten Landesausstellung in ihrer Region
führten auch die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau durch. 20
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Sowohl die Kantonsregierungen der Nordostschweiz als auch diejenigen des
Gotthardraums beschlossen, die Idee einer schweizerischen Landesausstellung in ihrer
Region vertieft analysieren zu lassen. Als Zeithorizont für die Durchführung der
Ausstellung steht für die Gebirgskantone das Jahr 2020, für die Nordostschweiz das
Zeitfenster 2022-2032 im Vordergrund. 21
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Gleich zwei Projekte für Landesausstellungen wurden im Berichtsjahr diskutiert. Die
Kantone rund um den Gotthard (TI, UR, VS, GR) vertieften ihre Pläne für Gottardo 2020
und die Kantone der Bodenseeregion (TG, SH, SG, AI, AR) regten eine Expo Bodensee-
Rhein frühestens im Jahr 2027 an. Die Gotthard-Kantone, die ihre Expo zur Neat-
Eröffnung planten, haben im Berichtsjahr je 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen. Die laue Begeisterung, Streitigkeiten zwischen dem
Projektleiter Marco Solari und dem Bündner Regierungsrat Stefan Engler (CVP), aber
auch Termindruck liessen das Vorhaben jedoch sterben. Die Kantone einigten sich
immerhin auf ein Programm, mit welchem die Region gestärkt werden soll. Mit dem Aus
von Gottardo 2020 wurde die Diskussion für eine Landesausstellung in der Bodensee-
Region, zu der sich die involvierten Kantone grundsätzlich positiv zeigten, wieder
intensiviert. 22
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Neben dem Bund, der ein Gesamtbudget von CHF 23 Mio. beisteuerte, planten auch die
Kantone Tessin, Graubünden, Wallis und Uri, sowie die Städte Zürich, Genf und Basel
einen Auftritt an der Weltausstellung 2015 in Mailand. Mit der Belegung des
drittgrössten Pavillons versuchen die Anbieter davon zu profitieren, dass die Messe
erstmals direkt vor den Toren der Schweiz stattfindet: Nebst der Werbung für die
Eidgenossenschaft und die Grenzregionen soll insbesondere die Beziehung zu Italien
eine Aufwertung erfahren. Just der Südkanton bzw. die Lega stellte sich aber quer. Die
Protestpartei erzwang ein Referendum gegen den kantonalen Expo-Kredit von CHF 3,5
Mio: Mit dem Hinweis, dass nur Italien von dem Geld profitiere, konnte die Lega die
Tessiner Stimmbevölkerung überzeugen, die den Kredit Ende September an der Urne
mit 54,5% ablehnte. Zwar konnte die Tessiner Regierung noch CHF 1,5 Mio. aus dem
Swisslos-Fonds aktivieren; die Lega hatte gegen diesen Entscheid erfolglos vor
Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Mit dem Nein wurde aber ein Imageschaden
befürchtet. Dem im August durch die Mailänder Staatsanwaltschaft aufgedeckten
Korruptionssumpf hatten sich die Schweizer Unternehmen durch die Unterzeichnung
von Legalitätsprotokollen entzogen. 23
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Am 1. Mai öffneten die Tore der Weltausstellung in Mailand, die um die Themen
Ernährung, Nachhaltigkeit und Ressourcenverteilung kreiste. Der Schweizer Auftritt, für
den das Parlament rund CHF 23 Mio. bewilligt hatte, stand unter dem Motto
Confooderatio. Der 4432 Quadratmeter grosse Pavillon der Schweiz fiel durch vier aus
Glashüllen bestehende Türme auf, in denen Lebensmittel zum Mitnehmen aufbewahrt
wurden: 2,5 Mio. Portionen Nestlé-Café – Schweizer Exportprodukt Nummer 1 –, 2 Mio.
Päckchen Salz, Wasser – aus dem Mailänder Grundwasser und nicht wie zuerst geplant
aber wegen starker Kritik schliesslich nicht umgesetzt aus Nestlé-Wasserflaschen – und
420'000 Säckchen mit getrockneten Apfelringen. Die Besucher durften sich bedienen,
wobei die Vorräte mit der Zeit abnahmen, was anhand des sinkenden "Pegelstandes"
der Lebensmittel in den glasigen Türmen sichtbar wurde. Das eigene Konsumverhalten
sollte so zum Nachdenken über die endliche Verfügbarkeit von Lebensmitteln anregen:
je mehr der einzelne konsumierte, desto weniger blieb den nächsten Expo-Gästen. 
Zu den vier Türmen im obersten Stockwerk wurden jeweils maximal 120 Personen per
Lift gleichzeitig zugelassen. Im frei zugänglichen Erdgeschoss wollten die
Gotthardkantone Graubünden, Tessin, Uri und Wallis ihre Bedeutung als Wasserschloss
Europas hervorheben. Im Zentrum der Ausstellung der vier Kantone stand ein
Granitblock, der den Gotthard symbolisierte – Wasser und Energie wurden hier zum
leitenden Motto. In einem weiteren Raum im Erdgeschoss wollten drei Städte mit
eigenen Ausstellungen die urbane und innovative Seite der Schweiz repräsentieren.
Basel, Genf und Zürich liessen sich ihre jeweilige Ausstellung rund je CHF 1,5 Mio.
kosten und beabsichtigten damit natürlich auch Standortmarketing. In die Kritik geriet
die Zusammenarbeit Basels mit dem Agrochemiekonzern Syngenta, der mit einem
Beitrag von CHF 200'000 nicht nur Hauptsponsor der baselstädtischen Ausstellung war,
sondern die Ausstellung auch aktiv mitgestaltete. Während der Basler
Regierungsratspräsident Guy Morin (BS, gp) die Zusammenarbeit verteidigte und auf die
Bedeutung des Unternehmens für die Welternährung hinwies, hoben verschiedene
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NGOs und Umweltschutzkreise hervor, dass Syngenta in mehreren Ländern der
Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten angeklagt sei. Einem solchen
Konzern eine Plattform und ein Meinungsmonopol zu bieten sei verwerflich. 
Neben den Kantonen und den Städten versuchten auch Schweizer
Lebensmittelproduzenten – allen voran die Bauern – die Weltausstellung als
Werbeplattform zu nutzen. Im Visier hatte man durchaus auch Schweizerinnen und
Schweizer, da mit rund 600'000 Besucherinnen und Besuchern aus der Schweiz
gerechnet wurde – etwa eineinhalbmal so viele Besucherinnen und Besucher als an der
Olma, der Schweizer Landwirtschaftsausstellung schlechthin. 
Das Urteil über den Schweizer Pavillon fiel insbesondere im Vergleich mit den
Ausstellungsobjekten der restlichen 144 Nationen, die auf dem 110 Hektaren grossen
Expo-Gelände präsent waren, recht zwiespältig aus. Wurden auf der einen Seite die
nüchterne Schlichtheit und die inhaltliche Konzentration auf das Thema der
Weltausstellung gelobt, wurde der Pavillon auf der anderen Seite als potthässlich
bezeichnet. Man sehe, dass der Plattenbau nicht von Architekten, sondern von
Marketingfachleuten entwickelt worden sei, kritisierte etwa der Tessiner Startarchitekt
Mario Botta. Eine Weltausstellung sei immer auch innovative und architektonische
Selbstdarstellung, was bei anderen Nationen, nicht aber bei der Schweiz, ersichtlich sei.

Insgesamt besuchten zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober rund 21 Mio. Personen
die Expo in Mailand. Rund 2,1 Mio. fanden dabei auch den Weg in den Schweizer
Pavillon, 70% von ihnen waren italienische Staatsbürgerinnen und -bürger und rund
10% stammten aus der Schweiz selber. Bundesrat Didier Burkhalter zog beim Abschluss
der Expo in Mailand Ende Oktober eine positive Bilanz. Erstens habe man die Kontakte
mit Italien verbessern können. Umfragen zeigten zweitens, dass rund 20% der
Besucherinnen und Besucher ein positiveres Bild der Schweiz hätten als vor dem
Rundgang im Schweizer Pavillon. Den vier Türmen wurde zudem drittens die beste
inhaltliche Publikumswirkung attestiert – was auch mit einem Preis honoriert wurde.
Insbesondere der Wasserturm, der sich auch aufgrund der hohen Temperaturen rasch
leerte, hatte vor Augen geführt, wie zentral ein intelligenterer Umgang mit der
endlichen Ressource Wasser ist – eine Erkenntnis, die laut Didier Burkhalter zentral sei
für die Schweizer Aussenpolitik. 24

Alors que de nombreux commentateurs pensaient que l'échec du projet d'une Expo
nationale dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et d'Appenzell-Rhodes
Extérieures marquerait la fin cette longue tradition, plusieurs autres projets
d'Exposition nationale sont apparus sur le devant de la scène pour le remplacer. A
commencer par le projet déjà préparé en 2014 par le président de l'Union argovienne
des Arts et Métiers, Kurt Schmid dans le canton d'Argovie, mais écarté alors par la
Conférence des gouvernements cantonaux, lui préférant le projet proposé par les trois
cantons de Suisse orientale. Après l'échec de ce dernier, Schmid a remis sur le tapis sa
proposition, qui aurait pour thème le travail sous toutes ses facettes. Il souhaite une
manifestation qui ne soit pas axée sur le gigantisme qui, selon lui, caractérisait les
dernières Expos.
Les deux Bâle, elles aussi, réfléchissent à déposer un projet pour une Expo qui aurait
lieu dans les alentours de 2030. Tous les partis, à l'exception de l'UDC du canton de
Bâle-Ville, qui y voit un investissement gigantesque n'apportant pas grand-chose,
soutiennent cette idée, y voyant une vitrine touristique ainsi qu'une opportunité
d'investir dans certaines infrastructures clés. Un projet trinational est même en
discussion, les voisins allemands et français ayant montré un certain intérêt à participer
au projet. 
Dans le canton de Soleure, c'est le PLR qui a lancé l'idée d'un projet, en avançant les
mêmes arguments que les partisans du projet bâlois. Le parti serait plutôt en faveur
d'une Expo décentralisée comme ce fut le cas en 2002, avec l'inclusion des deux Bâle
ainsi que du Jura. 
Finalement, les dix plus grandes villes de Suisse ont également fait part de leur volonté
de présenter un projet, en avançant l'argument que les générations d'aujourd'hui
auraient tout autant le droit à une Expo nationale que les générations précédentes.
Elles se sont regroupées sous le groupe d'intérêts "Zehn Städte für eine
Landesausstellung" et articuleraient leur projet, qu'elles projettent d'ici à 15 ans, sous
le thème "Qu'est-ce que la Suisse au XXIe siècle et comment voulons-nous vivre
ensemble ?" Pour la première fois, l'Expo nationale couvrirait l'ensemble du
territoire. 25
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Le projet d'Exposition nationale proposé par le comité nouvellement formé Svizra27,
avec à sa tête le président de l'Union argovienne des Arts et Métiers Kurt Schmid (AG,
cvp/pdc) prend petit à petit forme. Svizra27 compte également dans ses rangs la
députée socialiste Pascale Bruderer (sp/ps, AG), la conseillère nationale UDC Sylvia
Flückiger-Bäni (svp/udc, AG) ainsi que son collègue le conseiller national PLR Thierry
Burkhart (fdp/plr, AG). La thématique – qui n'a pas changé depuis le projet abandonné
de 2014 proposé par Kurt Schmid – et le slogan sont déjà prêts: il s'agit du rapport au
monde professionnel, sous le leitmotiv "Humain-travail-cohésion". Les initiateurs de ce
projet ne veulent pas d'une exposition uniquement sur territoire argovien; ils veulent
une participation intercantonale et lanceront des discussions avec les deux cantons de
Bâle ainsi qu'avec le canton de Soleure. Le nom romanche donné au projet – Svizra27 –
est un signe de reconnaissance et de prise en compte des petites entités culturelles,
sociétales et économiques se trouvant en Suisse. Le nombre 27 représente le nombre
de canton (26) plus l'entier de la Suisse ainsi que l'année à laquelle aura lieu
l'exposition. Le comité, considérant que le projet avorté en Suisse orientale manquait
d'implication de la population, veut mettre en place des discussions avec les habitants
afin de récolter leurs idées et leurs avis.
Ce n'est pourtant pas le seul projet à avoir été présenté aux médias en ce début
d'année 2017. En effet, sous le nom "X-27", un comité nouvellement formé veut
proposer un projet d'exposition nationale sur l'aéroport de la commune zurichoise de
Dübendorf. A l'inverse du projet Svizra27 et du projet porté par les 10 plus grandes villes
de Suisse, celui-ci se veut centralisé, afin de pouvoir réunir physiquement l'entier de la
Suisse à un endroit. Le comité est formé de plusieurs anciens responsables de l'Expo
02, dont l'architecte et scénographe Sergio Cavero, la spécialiste des médias Marina
Villa ainsi que l'actuel président du comité Peter Sauter. Celui-ci veut axer son projet
sur plusieurs thématiques mises en tension, dont "Suisse x Monde", "Identité x
Multiculturalité", "Nature x Technologie" ou encore "Croissance x Futur". Le "x" du nom
de projet symbolise également la croix Suisse et les interactions au sein de la société.
Le comité prévoit un budget de 800 millions, c'est-à-dire la moitié des coûts de la
dernière exposition nationale. 
Au final, cela sera, en premier lieu, à la Conférence des gouvernements cantonaux de
décider quel projet remporte leurs faveurs et ensuite à la Confédération et aux cantons
et communes concernés d'approuver le projet. 26
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Nach wie vor befanden sich Projekte zur nächsten Landesausstellung «Expo 2027» in
Bearbeitung. Neu hinzugekommen war mit dem Verein «Nexpo» ein drittes Projekt.

Der Verein «Svizra27» hatte anfänglich lediglich eine Ausstellung im Kanton Aargau
geplant, unterdessen geniesse das Komitee aber grossen Rückhalt aus der Wirtschaft
mehrerer Kantone: Es gebe bereits verbindliche «ideelle wie auch […] materielle
Unterstützung», sagte Vereinspräsident Kurt Schmid gegenüber der Neuen Luzerner
Zeitung (NLZ) im Dezember 2017. Schmid wie auch Vizepräsident Thierry Burkhart (fdp,
AG) hatten aber zuvor gegenüber der Aargauer Zeitung versichert: «Wir wollen keinen
Gigantismus und keinesfalls aus dem Ruder laufende Kosten». Am Konzept «Mensch-
Arbeit-Zusammenhalt» halte man fest, denn die Arbeit gehöre zum täglichen Leben und
die Schweiz sei ein dynamischer Wirtschaftsraum. Erst in einer nächsten Planungsphase
würde man konkrete Umsetzungsideen besprechen und weitere Standorte bestimmen,
denn noch müsse man sich abschliessend mit den Kantonsregierungen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn und dem Bund absprechen. 

Das zweite Projekt «X-27» stellte mit dem Untertitel «Rendez-vous der Schweiz» die
zwischenmenschlichen Beziehungen in Zeiten der digitalisierten Kommunikation ins
Zentrum. Dabei soll die Bevölkerung bereits in der Planungsphase direkt miteinbezogen
werden, so wie dies nun auch bei der Finanzierung der Fall war: Über 800 Firmen und
Einzelpersonen unterstützten ein Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit», damit
eine Machbarkeitsstudie sowie Konturen für die zukünftige Planung erstellt werden
können.
Der Standort Flugplatz Dübendorf (ZH), so der «X-27»-Präsident Peter Sauter in der
NLZ, erhalte eine zusätzliche Legitimation: Da in Dübendorf dereinst ein
Innovationspark entstehen solle, plane man, gemeinsam an einer Infrastruktur zu
arbeiten, die dann nach der Ausstellung wiederverwendet werden könne.

Mit der «Nexpo», dem neuen und dritten Projekt, will man eine Landesausstellung in
den 10 grössten Städten realisieren. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch leitete
den Projektausschuss und teilte gegenüber der NLZ mit, dass sich der Ansatz von den
früheren Ausstellungen sowie den anderen Ausstellungsprojekten grundlegend
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unterscheide: Eine von den Städten getragene Expo umfasse das erste Mal die ganze
Schweiz und drücke die Vielfalt des Landes aus. Bis jetzt sei nicht nur in Zürich,
sondern auch in den anderen Städten «eine grosse Begeisterung» spürbar für die von
den Städten getragene Expo, so Mauch. Im März 2018 hatte das St. Galler-Tagblatt
berichtet, dass die zehn grössten Städte – also St. Gallen, Zürich, Basel, Biel, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern und Winterthur – einen Verein gegründet hätten, um das
Projekt gemeinsam voranzutreiben. Das Ziel sei es, nach Partnern zu suchen und bis
2022 zu eruieren, ob die «Nexpo» wirklich die nächste Landesausstellung werden
könne. Zentrales Thema der Expo soll das Zusammenleben in der Schweiz des 21.
Jahrhunderts werden. Indem, wie auch bei der «X-27», die Bevölkerung verstärkt in die
Planung miteinbezogen werde, wolle man den Zusammenhalt in der Bevölkerung
stärken sowie Stadt, Agglomeration und Land näher zusammenrücken. Damit werde
auch dem Umstand entgegengewirkt, dass der Stadt-Land-Graben immer grösser
werde, wie der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli verlautbarte. 

Noch habe der Bund zur Finanzierung der drei Projekte kein grünes Licht gegeben.
Zuletzt erklärte der Bundesrat seine Bereitschaft zur Finanzierung einer
Landesausstellung beim mittlerweile aufgegebenen Expo-Projekt «Bodensee-
Ostschweiz». Dort sprach er sich für eine Finanzierung von 50 Prozent der
Gesamtkosten «und höchstens einer Milliarde Franken» aus. Gegenüber dem Vorstand
der «Svizra27» habe der Bundesrat aber verlauten lassen, eine Finanzierung künftiger
Projekte sei noch zu beurteilen. Möglich sei, wie die Aargauer Zeitung im Juni 2018
argumentierte, dass mit dem Nein zur Olympiade in Sion 2026 für eine Expo 2027
womöglich Gelder frei würden. 27

Mit den Projekten «Nexpo» und «Svizra 2027» schritten zwei von drei Bewerbungen um
die Landesausstellung 2027 im Jahr 2019 entschieden voran; in den Medien nicht
berichtet wurde hingegen über die Entwicklungen des dritten Projekts «X-27».
Im November 2019 diskutierte das St. Galler Stadtparlament über die Bewilligung eines
Kredits in der Höhe von CHF 120'000 zur Mitfinanzierung der dritten Phase der
dezentralisierten Landesausstellung «Nexpo». Für die finanzielle Unterstützung der
ersten und zweiten Phase, in denen eine Projektskizze erarbeitet wurde, hatte der
Stadtrat bereits CHF 60'000 gesprochen, über den Kredit für die Unterstützung der
dritten Phase musste nun jedoch das Parlament entscheiden, da die Summe der beiden
Beträge CHF 150'000 übersteigt. Die dritte Planungsphase, die Fundierung des Projekts,
soll Anfang 2020 bis Ende 2022 durchgeführt werden. Der Verein «Nexpo» geht davon
aus, dass sich die Gesamtkosten der Landesausstellung auf rund CHF 620 Mio. belaufen
werden, was rund eine Milliarde weniger sei, als die Expo 2002 gekostet habe. Dies liege
vor allem daran, dass für die «Expo der Städte» keine neuen Bauten errichtet werden
müssten, wie der Stadtrat in seinen Ausführungen zur Vorlage festhielt. Das Konzept
baue auf bestehende Infrastrukturen auf und die Städte sollen sich die Kosten
entsprechend ihrer Einwohnerzahl aufteilen. Der finanzielle Aufwand der Stadt St.
Gallen werde damit auf insgesamt CHF 2.2 Mio. geschätzt. Am 19. November bewilligte
das St. Galler Stadtparlament den Betrag für die dritte Phase einer alternativen
Landesausstellung einstimmig. Die Stadt müsse von Beginn weg beim Projekt dabei sein,
denn sonst «höre die Schweiz in Winterthur» – ebenfalls eine Expo-Stadt – auf und St.
Gallen drohe den Anschluss zu verlieren, so die Argumentation des Parlaments. Die
«Nexpo» sei eine Chance für die Region, denn die Stadt werde die gesamte Ostschweiz
repräsentieren. Dies biete Chancen für den Tourismus, habe doch St. Gallen als
Buchstadt mit ihren Bibliotheken ein reiches Erbe. Es wurde aber auch gemahnt, die
Kosten aufgrund der langen Projektdauer genau im Auge zu behalten und
Grossveranstaltungen gerade «in Zeiten des Klimawandels» kritisch zu betrachten.

Auch die Planung der für die in der Nordwestschweiz vorgesehene Landesausstellung
«Svizra 2027» war 2019 vorangeschritten. Unterdessen waren die Statuten und das
Organisationsreglement des Vereins in Kraft getreten, wodurch eine «Integration
verschiedener Partner» für das weitere Vorgehen ermöglicht werde, wie die Aargauer
Zeitung die Medienmitteilung des Vereins «Svizra27» zitierte. Im Sommer 2020 werde
der Projektwettbewerb für die «Svizra 2027» ausgeschrieben und bis Sommerende
2020 soll eine Jury bestimmt werden, welche für die Bewertung des dreistufigen
Wettbewerbes zuständig sei. Das Siegerprojekt soll Mitte 2021 präsentiert werden.
Geplant ist, die Siegerprojekte mit Swisslosgeldern, die seit Juni 2019 von den fünf
teilnehmenden Nordwestschweizer Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Jura und Solothurn zur Freigabe geprüft werden, zu finanzieren. 
Laut einer für «Svizra27» durchgeführten Umfrage der Fachhochschule
Nordwestschweiz – nicht zuletzt im Hinblick auf die Projektausschreibung –
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interessiere sich auch die Jugend für eine Landesausstellung. Demnach wünsche sich
gut die Hälfte der Befragten an der Ausstellung mehr über die «Schweiz der Zukunft»
und etwa ein Drittel mehr über die «Schweiz der Gegenwart» zu erfahren. Auf die
Frage, welche Aufgaben die Landesausstellung mit dem Motto
«Mensch–Arbeit–Zusammenhalt» zu erfüllen habe, antworteten die
Umfrageteilnehmenden am häufigsten mit «Bilden», «Emotionen wecken» und
«Zusammenhalt des Landes stärken». Befragt wurde «die jüngste Arbeitsgeneration»
aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt und Solothurn, wobei 86 Prozent
davon ein Studium, 12 Prozent eine Berufslehre und 2 Prozent die Berufsmaturität
absolviert hatten. 28

Sans connaître d'avancée significative, les différents projets d'expositions nationales
ont continué leurs développements respectifs au cours de l'année 2020. Aux côtés
des trois projets déjà existants, un quatrième a vu le jour cette année. «Muntagna,
l'expo des Alpes27+» provient, selon La Liberté, «d'un groupe d'entrepreneuses et
entrepreneurs de divers domaines qui veulent repenser la protection, l'utilisation et la
perception des Alpes». Ce projet n'a néanmoins trouvé que peu d'échos dans les
médias et reste méconnu. Alors que le projet «X-27», qui prévoit une foire à
l'innovation sur le site de l'ancien aérodrome de Dübendorf, n'a lui non plus pas
bénéficié d'une grande attention médiatique, ce sont les projets «Nexpo 28» et «Svizra
27» qui semblent avoir les plus grandes chances d'aboutir.

En février 2020, les promoteurs de «Svizra 27» annonçaient que le financement était
assuré jusqu'en 2021. Le projet, soutenu par les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, de Soleure, d'Argovie et du Jura, bénéficie également de l'appui de
plusieurs associations des milieux économiques, qui assurent une partie de son
financement. L'exposition devrait, comme son nom l'indique, avoir lieu en 2027 (le
nombre 27 représente également le nombre de cantons plus la confédération) sous le
thème «Humain - Travail - Cohésion». Un concours d'idées a été lancé en juin et
courait jusqu'à début octobre. Les dix meilleures idées ont été sélectionnées pour la
prochaine étape, qui doit déterminer le lieu où pourrait se tenir cette exposition
nationale. Le projet gagnant sera dévoilé à l'automne 2021 et les organisateurs espèrent
soumettre le dossier au Conseil fédéral pour la fin de l'année 2021. Un jury de seize
membres a été formé pour trancher parmi les différentes idées. On y retrouve plusieurs
personnalités bien connues, notamment l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard,
l'architecte Pierre de Meuron et le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard. Pour
l'ensemble du projet, le comité de «Svizra 27» table sur un budget de CHF 1 milliard,
financé à moitié par la Confédération, à hauteur de 400 millions par les recettes de
billetterie, merchandising et sponsoring, et par les cantons qui soutiennent le projet à
hauteur de 100 millions. Avant de voir le jour, il devra néanmoins encore franchir
quelques obstacles importants. En effet, une fois le projet sélectionné et approuvé par
le Conseil fédéral, il sera soumis à votation dans les cinq cantons associés.  

«Nexpo 28» est certainement le concurrent le plus sérieux de «Svizra 27» à l'heure
actuelle. Le projet regroupe les dix plus grandes villes de Suisse et devrait avoir lieu de
manière décentralisée en 2028, sur la thématique des valeurs et du vivre-ensemble en
Suisse au 21ème siècle. La route du projet est néanmoins elle aussi semée d'embûches.
En effet, «Nexpo 28» compte sur la participation financière des villes, ce qui ne coule
pas de source, notamment à Berne. Le conseil de ville a supprimé en septembre la
participation de CHF 70'000 au projet. Le président de la ville Alec von Graffenried, qui
est également vice-président de «Nexpo 28», espère que le conseil de ville reviendra
néanmoins sur sa décision, regrettant «que la ville fédérale ne soutiennent pas le projet
financièrement, alors que les autres grandes villes suisses le soutiennent et qu'il est
plus en avance que ses concurrents.» 

Le financement des différents projets constitue donc sans doute le nerf de la guerre
pour la tenue d'une exposition nationale. Regrettant un manque de clarté à ce niveau,
les promoteurs des quatre projets ont écrit une lettre commune à l'intention du
Conseil fédéral en avril 2020. Sur quelle participation peuvent-ils compter de la part de
la Confédération? À quelle phase du projet pourront-ils compter sur cette
participation? Quel rôle jouera l'État fédéral dans l'appui à la manifestation? Selon le
SECO, le gouvernement est en train de clarifier à qui revient le dossier. Mais il précise
aussi qu'avec la crise du Covid-19, les projets d'exposition nationale ne constituent pas
une priorité. 29
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Staatsjubiläen

Der Kanton Wallis schlug im Anschluss an die Erwägungen der
Verständigungskommissionen vor, die Landesausstellung im Kantonshauptort Sion zu
organisieren. Aber auch die Kantone Genf, Neuenburg und Tessin machten sich für eine
Landesausstellung 2000 auf ihrem Gebiet stark. Die Genfer Regierung präsentierte
eine Vorstudie, welche vorsieht, die Trilogie Leben, Denken und Schaffen spielerisch
darzustellen. Während das Projekt eines Walliser Komitees unter dem Titel "Demopolis
2000" eine Zukunftsstadt von ca. 60 Hektaren Fläche beim Kantonshauptort Sion
vorsieht, plant ein Neuenburger Komitee eine eher konventionelle Ausstellung mit
Kantons-, Bundes- und Europapavillons, verteilt zwischen dem Seeufer und dem
Passübergang Vue des Alpes. 30
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Aufgrund der Corona-Pandemie und den zu deren Eindämmung getroffenen
Massnahmen konnte der Nationalfeiertag am 1. August 2020 vielerorts entweder gar
nicht oder nur unter Einhaltung einschränkender Auflagen stattfinden. Insbesondere
das Verbot von Veranstaltungen mit über 1'000 Personen machte es sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Gebieten schwierig, Festivitäten durchzuführen. In
vielen Gemeinden mussten die Feiern abgesagt werden, nicht wenige, meist kleine
Gemeinden, hielten aber auch an ihren teils originellen Durchführungsplänen fest –
unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen (Abstandsregeln,
Teilnahmebeschränkung und -registrierung, Hygieneregeln). Trotz dieser kleineren
Feiern befürchtete der «Blick» im Vorfeld, dass der Erste August zu einem Ersten
«AuFrust» verkommen könnte, seien doch die grösseren Bundesfeiern alle abgesagt
worden – sogar jene auf dem Rütli, meinte die Zeitung vermeintlich. Tatsächlich fand
die Rütli-Feier aber statt.

Und so wurde schliesslich der Nationalfeiertag in Coronazeiten begangen: In grösseren
Städten wie Basel war laut der Basler Zeitung bereits im Mai klar, dass die übliche
Bundesfeier mit Feuerwerk am Rhein nicht stattfinden würde, da die Obergrenze von
1'000 Personen rasch überschritten und das Rückverfolgen von Ansteckungsketten
kaum möglich gewesen wäre. Nach anfänglichen Erwartungen, dass zumindest im
Landkanton die Feiern beibehalten würden, zerstreuten sich im Juni auch dort die
Hoffnungen: «Ein Jahr ohne Bundesfeier im Baselbiet» titelte die Basler Zeitung. Doch
so schlimm sollte es nicht kommen: Schweizweit, auch in Basel-Landschaft, gab es
Gemeinden, die ihre Bundesfeiern unter Einhaltung der vorgesehenen
Schutzmassnahmen durchführen konnten. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, waren
es in der Ostschweiz immerhin «gut zwei Dutzend» Gemeinden, welche eine
Durchführung planten: So liess auch die St. Gallische Gemeinde Muolen verlauten, der 1.
August finde statt – «ob Coronavirus oder nicht» –, denn das Bedürfnis der
Bevölkerung, sich auszutauschen, sei gross, weshalb man ein Apéro durchführen wollte,
zitierte die Zeitung den Muolener Gemeindepräsident Bernhard Keller (SG, cvp). Im
aargauischen Baden gab es laut der Aargauer Zeitung zwar keine Feier, doch offerierte
die Stadt der Bevölkerung eine Wurst und einen Lampion zum Mitnehmen, damit die
Badener zu Hause feiern konnten. Auch in den Gemeinden Estavayer und Murten (FR)
führte man eine Feier durch, verzichtete jedoch auf das normalerweise stattfindende
Feuer, damit nicht unnötig Touristen angezogen wurden, so «Le Temps». Einige
Gemeinden, etwa die Genfer Gemeinde Puplinge, setzten laut der «Tribune de Genève»
auf dezentrale Feiern, also Feiern, die auf mehrere Standorte verteilt wurden, damit
grössere Ansammlungen vermieden werden konnten. In Bellinzona (TI) fand die Feier
mit Innenminister Alain Berset und Risotto statt, allerdings war eine Teilnahme nur auf
Anmeldung möglich, wie der «Corriere del Ticino» berichtete. Im Appenzell zierte auch
dieses Jahr die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne das Antlitz des Säntis, wegen
drohendem Unwetter allerdings nur wenige Stunden.

Und schliesslich wurde auch auf dem Rütli gefeiert, wenn auch in vergleichsweise
kleinem Ausmass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga ehrte in einer Ansprache vor 200 geladenen Personen insgesamt
54 stellvertretend für die ganze Schweiz gewählte «Helden und Heldinnen» des Alltags.
Wie der Sonntags-Blick nach der Feier berichtete, wurde dabei, ganz im Zeichen der
Pandemie, jenen Schweizerinnen und Schweizern gedankt, welche dabei halfen, die
Krise zu bewältigen: Gesundheits-, Verkaufs- oder Bildungspersonal,
Buschauffeurinnen und -chauffeure ebenso wie hilfsbereite Nachbarinnen und
Nachbarn. Diese hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt», zitierte die Zeitung die
Bundespräsidentin. 31
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Stimmung in der Bevölkerung

Unter dem Titel "CH-Forum 98" nahm der Kanton Solothurn eines der vom Nationalrat
im Rahmen der Verständigungsberichte diskutierten Projekte auf. In den kommenden
Jahren soll auf dem als Begegnungszentrum landesweit etablierten Schloss Waldegg
eine Reihe von Veranstaltungen zur Frage eines erneuerten nationalen Dialogs
durchgeführt werden. Mit bislang 17 vorgesehenen Beiträgen, die thematisch von der
Frage nach der Stellung der ausländischen Mitbürger bis zum Verhältnis zwischen
Zentrum und Peripherie reichen, sind die Diskussionsbereiche weit abgesteckt. Den
Beginn machte im November eine gut besetzte Tagung über die "Dialogfähigkeit der
Schweiz", in deren Mittelpunkt die Frage nach den Ursachen der zunehmenden
aussenpolitischen Abschottung sowie innenpolitischen Grabenbildung und allfällige
Möglichkeiten zu deren Überwindung stand. Das "CH-Forum 98" versteht sich als
Beitrag des Kantons Solothurn zu den Staatsfeierlichkeiten im Jahre 1998. 32
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